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Ortsgemeinde Scheibenhardt

Niederschrift
Sitzung des Ortsgemeinderats Scheibenhardt

Sitzungstermin: Dienstag, 01.10.2024, 19:00 Uhr

Raum, Ort: Bürgerhaus, Hasenweg 11, 76779 Scheibenhardt

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 19:49 Uhr

Vorsitz: Thomas Ehl
Ortsbürgermeister

Schriftführung: Christian Jag

Anwesenheit

Anwesende

Beigeordnete

  Ann-Kristin Kohler

Beigeordnete (ohne Stimmberechtigung)

  Steffen Diesel

Mitglieder

  Marion Förster

  Stefan Gabriel

  Christoph Herzog

  Christine Kiekebusch

  Liane Klauck

  Tino Schieber

  Elmar Schweitzer

  Jochen Stahl

  Adriana Veith

Bürgermeisterin VG

  Iris Fleisch

Orts-/Stadtbürgermeister

  Thomas Ehl
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Verwaltung

  Christian Jag

Nicht Anwesende

Mitglieder

  Karl Heinz Benz entschuldigt

  Ruth Herberger entschuldigt
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ratssitzung vom 

10.09.2024
3. Beschluss über die Bildung eines Geschäftsbereichs und die 

Übertragung auf den Ersten Beigeordneten VO/2024/3222

4. Wahl zu den Ausschüssen der Ortsgemeinde Scheibenhardt VO/2024/3223
5. Wahl des ehrenamtlich Beauftragten gem. § 3c Abs. 1 der 

Hauptsatzung der Ortsgemeinde Scheibenhardt  "Sanierung 
der örtlichen Kindertagesstätte"

VO/2024/3225

6. Bildung und Wahl eines zusätzlichen ehrenamtlichen 
Beauftragten VO/2024/3224

7. Darlehensaufnahme für Investitionen 2023 und 2024 VO/2024/3192
8. Informationen über aktuelle Angelegenheiten
9. Einwohnerfragen (spätestens 21:00 Uhr)

10. Sonstiges, Wünsche, Anträge
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Niederschrift

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung

Ortsbürgermeister Thomas Ehl eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung des Ortsgemeinderates 
Scheibenhardt.  Er begrüßte die Ratsmitglieder, Pressevertreter und die Zuhörer. 
Er stellte fest, dass ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen und den Ratsmitgliedern die 
Sitzungsunterlagen übersandt worden waren.
Gegen diese Feststellung wurden seitens der Ratsmitglieder keine Bedenken erhoben.

2. Einwendungen gegen die Niederschrift der Ratssitzung vom 10.09.2024

Es wurden keine Einwendungen gegen die Niederschrift erhoben.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: 11
Dafür: 11
Dagegen:
Enthaltungen:

3. Beschluss über die Bildung eines Geschäftsbereichs und die Übertragung auf 
den Ersten Beigeordneten
Vorlage: VO/2024/3222

Gemäß § 6 Absatz 3 der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Scheibenhardt wurde für die 
Verwaltung der Ortsgemeinde ein Geschäftsbereich gebildet.

Nach § 50 Absatz 3 der Gemeindeordnung (GemO) muss hauptamtlichen Beigeordneten 
und kann ehrenamtlichen Beigeordneten die Leitung angemessener Geschäftsbereiche 
übertragen werden. Die Beigeordneten sind in dem ihnen zugewiesenen Geschäftsbereich 
Vertreter des Bürgermeisters.
Der Bürgermeister bildet die Geschäftsbereiche im Rahmen seines Initiativrechts und 
überträgt die Leitung auf die Beigeordneten. Die Bildung, Übertragung, Änderung und 
Aufhebung der Geschäftsbereiche bedarf der Zustimmung des Ortsgemeinderates (§ 50 
Absatz 4 GemO).
Es ist vorgesehen, dem Ersten Beigeordneten folgenden Geschäftsbereich zu übertragen:
Geschäftsbereich Bauhof
- Koordination und Einsatzplanung der Angestellten bzw. des Bauhofs
- Koordination und Entscheidung über die Ausstattung des Bauhofs

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt stimmt der Bildung und Übertragung 
des Geschäftsbereich Bauhof auf den Ersten Beigeordneten für die laufende Amtszeit zu.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: 11
Dafür: 11
Dagegen:
Enthaltungen:

4. Wahl zu den Ausschüssen der Ortsgemeinde Scheibenhardt
Vorlage: VO/2024/3223
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Nach den Bestimmungen der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Scheibenhardt bestehen die 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates aus 5 Mitgliedern und für jedes Mitglied ein 
Stellvertreter.
Die Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschusses werden aus der Mitte 
des Ortsgemeinderates gewählt, während sich der Bauausschuss aus Ratsmitgliedern und 
sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürger zusammensetzt.
Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Ausschusses soll jedoch Ratsmitglied sein, § 44 
Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GemO).
Entsprechend dem Wahlergebnis für die Ortsgemeinderatswahlen am 9. Juni 2024 ergibt 
sich nachfolgende Sitzverteilung. Grundlage für die Sitzverteilung ist das Divisorverfahren 
Sainte-Lague 
Gem. § 3 der Hauptsatzung bildet der Ortsgemeinderat Scheibenhardt folgende Ausschüsse:
1. Rechnungsprüfungsausschuss (5 Sitze)
SPD 2 Sitze
CDU 3 Sitze
2. Bauausschuss (5 Sitze)
SPD 2 Sitze
CDU 3 Sitze
Die Ausschüsse wurden in der konstituierenden Sitzung am 10.09.2024 noch nicht besetzt.
 
Wird gem. § 45 Absatz 1 ein gemeinsamer Wahlvorschlag gemacht, so ist hierüber 
abzustimmen; die vorgeschlagenen Personen sind gewählt, wenn die Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates dem Wahlvorschlag 
zustimmt. Werden mehrere Wahlvorschläge gemacht, so werden die Ausschussmitglieder 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird kein Wahlvorschlag gemacht, so 
werden die Ausschussmitglieder nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 
Den im neu gewählten Ortsgemeinderat vertretenen Parteien und Wählergruppen wird 
seitens der Verwaltung empfohlen, einen gemeinsamen Wahlvorschlag zu erstellen.
Mit E-Mail vom 11.09.2024 wurden die im Ortsgemeinderat Scheibenhardt vertretenen 
Fraktionen über den Ortsbürgermeister um Vorlage einer entsprechenden Liste der 
vorgeschlagenen Ausschussmitglieder bzw. Stellvertreter gebeten. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag wird in der Sitzung als Tischvorlage zur Verfügung gestellt. Wahlen finden in 
öffentlicher Sitzung durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung statt, sofern nicht der 
Gemeinderat etwas Anderes beschließt. Die Verwaltung empfiehlt, über einen gemeinsamen 
Wahlvorschlag offen, per Handzeichen abzustimmen. Das Stimmrecht 
des Ortsbürgermeisters ruht (§ 36 Abs. 3 GemO).

Ortsbürgermeister Thomas Ehl wies darauf hin, dass es wichtig ist, den entsprechenden 
Stellvertreter rechtzeitig zu informieren, sollte eine Anwesenheit nicht möglich sein.
Eine Benachrichtigung der Stellvertreter durch die Verwaltung erfolgt in den Fällen nicht. 

Beschluss:
1. Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahlen zu den Ausschüssen als  
    einen gemeinsamen Wahlvorschlag durchzuführen. 
2. Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahlen zu den Ausschüssen in offener Abstimmung   
    vorzunehmen. 
3. Der Ortsgemeinderat beschließt die in der Anlage namentliche aufgeführte Sitzverteilung 
    in den jeweiligen Ausschüssen im Rahmen eines gemeinsamen Wahlvorschlags. Die 
    Ausschüsse werden einzeln gewählt.
    a) Rechnungsprüfungsausschuss: einstimmig gewählt
    b) Bauausschuss: einstimmig gewählt

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: 10
Dafür: 10
Dagegen:
Enthaltungen:
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5. Wahl des ehrenamtlich Beauftragten gem. § 3c Abs. 1 der Hauptsatzung der 
Ortsgemeinde Scheibenhardt  "Sanierung der örtlichen Kindertagesstätte"
Vorlage: VO/2024/3225

Die Neufassung der Hauptsatzung wurde in der vergangenen Sitzung vom 10.09.2024 
einstimmig beschlossen.
 
§ 3c Absatz 1 der Hauptsatzung regelt die Wahrnehmung der Aufgabe „Sanierung der 
örtlichen Kindertagesstätte“ durch Einsatz eines ehrenamtlich Beauftragten.
 
Das Ehrenamt soll die gesamte Koordination in enger Absprache mit dem Ortsbürgermeister 
wahrnehmen und das Projekt zu Ende führen.
Gem. § 3 c Satz 2 der Hauptsatzung ist das Ehrenamt zeitlich bis zum Ende des Projektes 
befristet.

Für das Ehrenamt gelten die Absätze 1-3 des § 3c.
 
Wahlvorschläge können durch die im Ortsgemeinderat vertretenen Fraktionen eingebracht 
werden. Die Wahlen finden in öffentlicher Sitzung durch Stimmzettel in geheimer 
Abstimmung statt, sofern nicht der Gemeinderat etwas Anderes beschließt. Die Kandidaten / 
Der Kandidat wird mit einfacher Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder gewählt.
Das Stimmrecht des Ortsbürgermeisters ruht (§ 36 Abs. 3 GemO).

Die Fraktionen SPD und CDU schlugen Herr Edwin Diesel zur Wahl des ehrenamtlichen 
Beauftragten vor.
 

Beschluss:
1. Der Ortsgemeinderat beschließt die Wahl offen durchzuführen, sofern ein Kandidat 
    vorgeschlagen wurde. Bei mehreren Vorschlägen erfolgt die Wahl geheim per 
    Stimmzettel.
2. Auf Vorschlag beider Fraktionen wurde Herr Edwin Diesel zum ehrenamtlichen 
    Beauftragten für das Projekt „Sanierung der örtlichen Kindertagesstätte“ gewählt.
 

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: 10
Dafür: 10
Dagegen:
Enthaltungen:

6. Bildung und Wahl eines zusätzlichen ehrenamtlichen Beauftragten
Vorlage: VO/2024/3224

Die Neufassung der Hauptsatzung wurde in der vergangenen Sitzung vom 10.09.2024 
einstimmig beschlossen.

§ 3c der Hauptsatzung regelt die Wahrnehmung von Aufgaben durch weitere Ehrenämter.
Bürgermeister Ehl möchte hiervon Gebrauch machen und schlägt vor, gem. § 3 c Ziff 4 der 
Hauptsatzung durch Beschluss ein weiteres Ehrenamt zu bilden.

Das Ehrenamt soll für die Einwerbung öffentlicher Gelder bzw. Zuschüsse zuständig sein 
und entsprechend die Koordination möglicher Förderkulissen übernehmen.

Für das Ehrenamt gelten die vorausgehenden Absätze 1 bis 3.

Wahlvorschläge können durch die im Ortsgemeinderat vertretenen Fraktionen eingebracht 
werden. Die Wahlen finden in öffentlicher Sitzung durch Stimmzettel in geheimer 
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Abstimmung statt, sofern nicht der Gemeinderat etwas Anderes beschließt. Die Wahl erfolgt 
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder.
Das Stimmrecht des Ortsbürgermeisters ruht (§ 36 Abs. 3 GemO).

Die Fraktionen CDU und SPD schlugen Herr Christoph Herzog zur Wahl des ehrenamtlichen 
Beauftragten vor.

Beschluss:
1. Der Ortsgemeinderat stimmt der Bildung eines weiteren Ehrenamtes mit dem Titel 
    Einwerbung öffentlicher Gelder bzw. Zuschüsse zu.

2. Der Ortsgemeinderat beschließt die Wahl offen durchzuführen, sofern ein Kandidat 
    vorgeschlagen wurde. Bei mehreren Vorschlägen erfolgt die Wahl geheim per 
    Stimmzettel.

3. Auf Vorschlag der CDU und SPD Fraktionen wurde Herr Christoph Herzog zum 
    ehrenamtlichen Beauftragten mit dem Aufgabengebiet Förderkoordinator gewählt.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: 10
Dafür: 10
Dagegen:
Enthaltungen:

7. Darlehensaufnahme für Investitionen 2023 und 2024
Vorlage: VO/2024/3192

Die Ortsgemeinde Scheibenhardt hat in 2023 und 2024 Investitionen getätigt, für welche 
bereits Einzelkreditgenehmigungen seitens der Kreisverwaltung erteilt wurden. Eine 
Kreditaufnahme erfolgte bisher noch nicht. Das Kreditvolumen beträgt, wie aus der Anlage 
ersichtlich, 212.400 €.

Anfragen über die jeweiligen Zinskonditionen werden bei folgenden Banken eingeholt:

KfW-Bankengruppe Berlin
Sparkasse Germersheim-Kandel
VR-Bank Südpfalz eG
ISB-Bank Mainz

Um am Kapitalmarkt einen möglichst günstigen Zinssatz zu erhalten ist das Kreditvolumen 
ausschlaggebend. Deshalb ist es von finanziellem Vorteil, wenn die Kreditaufnahme 
gleichzeitig mit den erforderlichen Kreditaufnahmen der Ortsgemeinden Berg und Neuburg, 
der Stadt Hagenbach sowie der Verbandsgemeinde erfolgt und dadurch das Kreditvolumen 
maßgeblich erhöht wird. Die Tilgungs- und Zinsaufwendungen werden entsprechend dem 
jeweiligen Darlehensschuldner berechnet. 

Da diese Darlehensaufnahme dann jedoch erst nach den Beschlussfassungen aller 
Beteiligten getätigt werden kann, schlägt die Verwaltung vor, Ortsbürgermeister Thomas Ehl 
zu ermächtigen, zusammen mit der Verbandsgemeindeverwaltung die Darlehensaufnahme 
mit dem günstigsten Zinssatz zu tätigen.

Im Rahmen der Beratungen wurde darauf hingewiesen, dass es keine Sparkasse 
Germersheim-Kandel mehr gibt. Diese heißt seit der Fusion Sparkasse Südpfalz.
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Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Scheibenhardt ermächtigt Ortsbürgermeister Thomas Ehl, die 
Darlehensaufnahme in Höhe von 212.400 € zusammen mit der Verbands-
gemeindeverwaltung mit dem günstigsten Zinssatz zu tätigen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig: 11
Dafür: 11
Dagegen:
Enthaltungen:

8. Informationen über aktuelle Angelegenheiten

Ortsbürgermeister Thomas Ehl informierte über folgende Punkte:
- Der Bebauungsplan Altort-Bereich Scheibenhardt ist in der Planung. Herr Ehl wird sich 
  noch nach dem aktuellen Stand erkundigen.
- Glasfaser: Die Arbeiten laufen gut, auch nach dem Wechsel des Trupps. Derzeit fehlt noch 
                   die Hauptstraße. Aktuell werden die Eigentümer mit weitergehenden Infos 
                   versorgt, wie es vorangeht.
                   Problem stellt derzeit nur noch die Querung der Hauptstraße dar. Eine Lösung 
                   wird wahrscheinlich die Querung unterhalb der Hauptstraße sein.
- Die Sanierung der Kita wird demnächst beginnen. Weitere Infos erfolgen zeitnah in den 
  Sitzungen, sobald diese vorliegen.
- Auf Nachfrage von Herrn Ehl wurden die Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter 
  benannt:
  SPD: Vorsitz: Karl-Heinz Benz / Stellvertretung: Marions Förster
  CDU: Vorsitz: Elmar Schweitzer / Stellvertretung wird noch benannt.

9. Einwohnerfragen (spätestens 21:00 Uhr)

Folgende Einwohnerfragen wurden gestellt:
- Wo steht derzeit die Geschwindigkeitsmessanlage?
  Antwort: Derzeit in der Bienwaldmühle

- Wann kommen die „Glasfaser-Einblastrupps“?
  Antwort: Nächste Woche werden die ersten Einblastrupps beginnen. Es ist vorgesehen 3 
                „DP´s“ am Tag zu versorgen.

10. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Herr Schieber, SPD erkundigte sich danach, warum die VG Hagenbach nicht an der 
Zweckvereinbarung „Geschwindigkeitsüberwachung“ teilnimmt?
Antwort: Bürgermeisterin Iris Fleisch erläuterte die Gründe, wie z.B. zu hohe Kosten, 
               schwierige Umsetzung und hoher Personalaufwand.

Vorsitz
Thomas Ehl
Ortsbürgermeister

Schriftführung
Christian Jag
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